
 
3 Gesetzgebung in der EU — am Beispiel der C0v‚-Neuwagenverordnung

3.2.1 Die Europäische Kommission - supranationales Gemein-
schaftsorgan oder Marionette der Mitgliedstaaten?

Die Europäische Kommission ist das zent-
raIc ausführende Organ der Union. Es ist
vertragsrechtlich auf das allgemeine EU-
lnteresse verpflichtet und soll unabhängig

2 von den nationalen Regierungen handeln.
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Dementsprechend gilt die Kommission als
supranationales Gemeinschaftsorgan par
excellence. Im engeren Sinne bezeichnet
der Begriff Kommission das Kollegium. das
[...] aus [28] Mitgliedern besteht, die Kom—
missare genannt werden. [...]
Die Kommission besteht aus einem Kom-
missar pro Mitgliedsland, einschließlich
des Kommissionspra”sidenten und des Ho-
hen Vertreters für Außen— und Sicherheits-
politik. Die Amtsperiode beträgt fünf Jah-
re. [...] Jeder Kommissar mit Ausnahme des
Präsidenten übernimmt dabei ähnlich wie
nationale Minister einen eigenen fachspe—

: zifischen Zusta"ndigkeitsbereich. [...]
Das Aufgabenspektrum der Kommission
wird gemeinhin mit den drei Schlagworten
„Exekutive der Union“, „Motor der Integra-
tion“ und „Hüterin der Verträge“ umschrie-

< ben. Hinzu kommt mit der Außenvertre-
tung der EU eine weitere Kernaufgabe, die
sich die Kommission allerdings mit ande—
ren Akteuren [insbesondere dem Europäi-
schen Rat] zu teile-n hat.
Als oberste Exekutive der EU ist die Kom-

mission für die Durchführung von Rechts-

akten und die Umsetzung und Verwaltung
der Unionspolitiken verantwortlich, die vom
Parlament und Rat verabschiedet wurden.
[...] Auch für die Ausführung des Haushalts
[...] ist die Kommission zuständig.
Die Bezeichnung „Motor der lntegration“
beruht in erster Linie auf der Legislativfunk—
tion der Kommission. die im Rechtsetzungs-
prozess ein lnitiativmonopol innehat. Auch
wenn Rat und Parlament die Kommission
auffordern können, entsprechende Entwürfe
vonulegen. sind sie letztlich auf die Kom—

mission angewiesen. um den Prozess für die
Verabschiedung eines Rechtsaktes der Uni-
on zu starten. Hinzu kommt, dass die Kom-
mission als agenda—setter die Integration
vorantreiben kann. [...]
Daneben hat die Kommission eine Kontroll—
funktion für die Einhaltung des Unions-
rechts. Dazu kann sie Mitgliedstaaten und
andere EU—Organe vor dem Gerichtshof der
Europa"ischen Union [EuGH. vgl. Kap. 3.2.4]
verklagen. Das wichtigste Kontrollinstru—
ment gegenüber den Mitgliedstaaten hierfür
ist das Vertragsverletzungsverfahren. Diese
werden [...] gegenüber Mitgliedstaaten an-
gestrengt, die Richtlinien nicht fristgerecht
umsetzen [...].
Die politische Verantwortung trägt das Kol-
legium der [28] Kommissare. Das Kollegium
[...] kann Entscheidungen mit der Mehrheit
seiner Mitglieder treffen. In der Praxis wird
jedoch meistens ein Konsens gesucht, so—
dass tatsa”chliche Abstimmungen nur selten
stattfinden. Für die Entscheidungsfindung
im Kollegium gelten außerdem das Ressort—
und das KollegiaIita"tsprinzip. Nach dem
Ressortprinzip ist jeder Kommissar für die
Vorbereitung und Durchführung von Kom—
missionsbeschlüssen in seinem Aufgaben—
bereich zuständig. Dem Kollegialitätsprin—
zip zufolge stellen alle gefassten Beschlüsse
Entscheidungen des gesamten Kollegiums
dar und müssen dementsprechend geschlos—
sen nach außen vertreten werden.
Die zweite Ebene bilden die Kabinette, die
dem [jeweiligen] Kommissar direkt unter—
stellt sind. Ein Kabinett besteht aus sechs bis
neun politischen Beamten, die vom Kom-
missar persönlich ausgewählt werden. ihn
beraten und der unteren Verwaltungsebene
gegenüber weisungsberechtigt sind. [...]

Werner Weidenfeld. Die Europäische Union, Paderborn
2013. s. 13517.
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Das Berlaymont in

Brüssel ist Hauptsitz
der Kommission; der
Name des Amtssitzes
wird in der politischen
Berichterstattung als

Synonym für die

Kommission verwendet.

Im Verwaltungsapparat
der Kommission
[Generaldirektionenl
sind etwa 24.000
Bedienstete beschäftigt.

Die EU-Kommission
verfügt als einzrges
Organ über das Recht,
initiativen für Rechtsak-
te [Gesetzgebung] zu
ergreifen.

Funktion bzw. Fähigkeit
eines politischen
Akteurs, die politische
Tagesordnung lagenda]
entscheidend zu
beeinflussen
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